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 Veröffentlicht am 09.11.1978

Norm

ABGB §154 Abs2 G

ABGB §178 E

Rechtssatz

Hat die Kindesmutter den Kindesvater von der von ihr angestrebten Namensänderung des Minderjährigen gemäß §

178 Abs 1 ABGB verständigt und wurde diese Namensänderung rechtskräftig durchgeführt, so ist nur mehr zu prüfen,

ob durch diese bereits erfolgte Namensänderung eine solche Beeinträchtigung des Wohles des Kindes eingetreten ist,

daß eine Rückänderung des Namens des Minderjährigen (hier: in Plhak) in den Namen des Vaters, bei der

Verwaltungsbehörde im Sinne des § 176 ABGB nF zu beantragen wäre.
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